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öffentlich 

 

Vorlage 

Betreff 

Laufzeiten der SPNV-Verkehrsverträge 

Organisation Bereich/Periode/Jahr/Lfd. Nr./Nachtrag Datum Lfd. Nr. BPL 

AöR S/X/2024/0707 27.05.2024   20 

 

 

Beratungsfolge Zuständigkeit Sitzungstermin Ergebnis 

Verwaltungsrat der VRR AöR Kenntnisnahme 26.06.2024  

Vergabeausschuss der VRR AöR Kenntnisnahme 05.07.2024  

     

 

Kurzzusammenfassung: 

In der Anlage zu dieser Vorlage werden detailliert Informationen insbesondere zu den 

Laufzeiten der SPNV-Verkehrsverträge im VRR zur Verfügung gestellt.  

 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Verwaltungsrat der VRR AöR und der Vergabeausschuss der VRR AöR nehmen die 

Drucksache Nr. S/X/2024/0707 inkl. der Anlage zur Kenntnis. 

  

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 Keine 

  Ist im aktuellen Wirtschaftsplan berücksichtigt. 

  Kann aus eingesparten Mitteln des aktuellen Wirtschaftsplans finanziert werden. 

  Greift im nächsten und/oder Folgejahren und wird im Wirtschaftsplan eingeplant. 

  Wird durch Fördermittel finanziert (Fördersatz: ___ % / Eigenmittel ___ %) 
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Personelle Auswirkungen: 

  Keine 

  Ist im aktuellen Stellenplan berücksichtigt. 

  Wird mit dem bestehenden Personal umgesetzt/durchgeführt werden. 

  Abweichend vom Stellenplan wird zusätzliches Personal benötigt (siehe Begründung). 

  interne Finanzierung       externe Finanzierung  

 

 

Begründung/Sachstandsbericht: 

In der Sitzung des Vergabeausschusses der VRR AöR im März 2024 wurde seitens der Aus-

schussmitglieder um eine Aufstellung der Laufzeiten der einzelnen SPNV-Verkehrsverträge 

gebeten. In der Anlage zu dieser Vorlage sind die Laufzeiten der aktuellen Verkehrsverträge 

sowie Laufzeiten von bereits vergebenen anstehenden Teilnetzen und weitere Planungen 

von zur Vergabe anstehenden Teilnetzen aufgeführt. 

 

Anlage SPNV-Verkehrsverträge im VRR 
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